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Gesetzliche Grundlage fiir eine Objektsteuer bei Abschaffung des Eigenmietwerts

Am 28. September 2025 stimmen die Schweizer Stimmberechtigten Uber die Einfihrung von
kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften ab. Diese wirde es den Kantonen er-
lauben, besondere Liegenschaftssteuern auf iberwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften
einzufiihren. Damit verknUpft ist eine Gesetzesanderung des eidgendssischen Parlaments, die
die Besteuerung des Eigenmietwerts fir Erst- und Zweitliegenschaften abschafft.

Eine Abschaffung des Eigenmietwerts hat fir den Kanton Bern und insbesondere fir Touris-
musgemeinden mit einem hohen Anteil an Zweitwohnungen grosse Auswirkungen auf die Steu-
ereinnahmen und somit auf die finanzielle Situation. Die Gemeinden sind darauf angewiesen,
dass sie frihzeitig ihre Moglichkeiten kennen, wie sie die Steuerausfélle kompensieren kénnen.
Sie miUssen darum Uber den Ablauf fir die Schaffung der gesetzlichen Grundlage im Kanton
Bern informiert sein.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Beabsichtigt der Regierungsrat, bei einer Abschaffung des Eigenmietwerts die gesetzliche
Grundlage zu schaffen, damit die Gemeinden eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften
erheben kénnen?

2. Wie sieht der zeitliche Ablauf fur eine allfallige Einflhrung einer Objektsteuer aus?

3. Ist der Regierungsrat bereit, der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage hdchste Prioritat
einzurdumen?

Begrundung der Dringlichkeit: Die Gemeinden missen sofort nach der Abstimmung wissen, was auf Kantonsebene ge-
plant ist, damit diese ihrerseits entsprechende Schritte einleiten kdnnen, um ihre finanzielle Situation zu konsolidieren.
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Der Regierungsrat hat sich nach der Abstimmung vom 28. September 2025 mit den sich stellen-
den Umsetzungsfragen befasst und erste Ergebnisse am 13. November 2025 mit einer Kurzmit-
teilung kommuniziert.*

1. Beabsichtigt der Regierungsrat, bei einer Abschaffung des Eigenmietwerts die gesetzliche
Grundlage zu schaffen, damit die Gemeinden eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften er-
heben kénnen?

Ja. Er hat sich bereits in seiner Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Bun-
desbeschluss Uber die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften dahinge-
hend geaussert, dass er die Einflihrung einer solchen Steuer im Kanton Bern priifen wiirde.
Er sieht vor, in der ndchsten Steuergesetzrevision eine zusatzliche Steuer analog der im
Kanton Bern bereits etablierten Liegenschaftssteuer zu beantragen (fakultative Gemeinde-
steuer mit kantonalen Vorgaben zu Bemessung und maximaler Héhe).

2. Wie sieht der zeitliche Ablauf fir eine allféllige Einflhrung einer Objektsteuer aus?

Die Erganzung von Artikel 127 Absatz 2 Bundesverfassung (BV), Uber die am 28. Sep-
tember 2025 abgestimmt worden ist, erlaubt den Kantonen, bei der Besteuerung von uber-
wiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften von den Grundsétzen der Besteuerung abzu-
weichen und im Ergebnis auf diesen hohere Liegenschaftssteuern zu erheben. Der Regie-
rungsrat hat am 13. November 2025 kommuniziert, dass er den Berner Gemeinden diese
Maoglichkeit erdffnen will. Die bernische Kantonsverfassung (KV) hat die Grundsatze der
Besteuerung aus der Bundesverfassung im Artikel 104 Absatz 1 Glbernommen. Folgerichtig
ist nun im Kanton Bern eine analoge Bestimmung zu Artikel 127 Absatz 2" BV zu schaf-
fen, wenn auch kantonal die gewiinschte Ausnahme von den Grundsatzen der Besteuerung
ermaoglicht werden soll. Da Verfassungsrevisionen der obligatorischen Volksabstimmung
unterliegen, muss das bernische Stimmvolk erneut tber die Mdglichkeit einer zusatzlichen
Liegenschaftssteuer auf Uberwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften abstimmen. Ge-
meinden, die diese Steuer einfihren méchten, mussen anschliessend ebenfalls ihre
Rechtsgrundlagen anpassen.

Der Regierungsrat plant, die Revision der Kantonsverfassung parallel zur Revision des
Steuergesetzes (Einfuhrung zuséatzliche Liegenschaftssteuer auf Zweitliegenschaften und
Umsetzung Systemwechsel Wohneigentumsbesteuerung) durchzufihren - mit der Gefahr,
dass die im Steuergesetz beschlossene Bestimmung bei einer negativ ausfallenden Volks-
abstimmung nicht angewendet werden dirfte.? Aufgrund der Vorgaben des Gesetzge-
bungsprozesses sind die Revisionen der Verfassung und des Steuergesetzes friihestens
per 2029 mdoglich. Der voraussichtliche Zeitplan sieht die Vernehmlassung Ende 2026 vor,
danach die erste Lesung in der Herbstsession 2027, die zweite Lesung in der Frihlingsses-
sion 2028 und die obligatorische Volksabstimmung voraussichtlich im Spatherbst 2028.

3. Ist der Regierungsrat bereit, der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage héchste Prioritat
einzurdumen?

Mit der skizzierten Vorgehensweise hat der Regierungsrat der Angelegenheit die notige
Aufmerksamkeit gewidmet. Die nétigen Schritte wurden bereits eingeleitet.

Verteiler
— Grosser Rat

! Kurzmitteilungen des Regierungsrates
2 Ausser es wird das fakultative Referendum ergriffen oder der Grosse Rat unterstellt die Gesetzesrevision der obligatorischen Volksabstimmung.
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https://www.be.ch/de/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=0423b7e6-a29d-4f4b-ae52-225fdaf51edc

	Antwort des Regierungsrates
	Gesetzliche Grundlage für eine Objektsteuer bei Abschaffung des Eigenmietwerts
	Antwort des Regierungsrates

